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gemeinschaft verband, mit einem volkhaft-gentilen Zusammengehörig­
keitsbewußtsein248), mit dem föderalistischen Zusammenschluß der 
Stämme249) und mit einer neuartigen, starken Königsherrschaft250) in 
ursächlichen Zusammenhang gebracht. So wirksam all diese Faktoren 
im Prozeß der Bildung von Reich und Volk der Deutschen gewesen sein 
mögen, — wenn wir die Gedenkstiftung Adaldags auf der Reichenau 
nochmals betrachten, dann sehen wir in einer ausgesprochen mittelalter­
lichen Weise noch andere Verbindung schaffende Kräfte am Werk. Wir 
sehen den sächsischen Hofgeistlichen, der ihm nahestehende sächsische 
Kirchenfürsten und Brüder- wie Schwesterngemeinschaften von bedeu­
tenden sächsischen Klöstern und Stiftern dem Gebet der Mönche einer 
alemannischen Reichsabtei überantwortet. Der Priester des Königs schafft 
damit eine Bindung, eine Gebetsbindung zwar, die aber nicht nur als 
eine solche zu werten ist. Denn indem die Reichenauer Mönche ihre 
sächsischen Brüder und Schwestern wie ihre sächsischen Brüder- und 
Schwesterngemeinschaften in Klöstern und Stiftern ins Gebet einschlos­
sen, erzeugten sie eine Verbundenheit, die gewiß auch über den Raum 
des Gebetes hinaus wirkte. Sie dienten damit gewollt oder ungewollt 
auch dem sächsischen König, ihrem gemeinsamen Schutzherrn, in dessen 
Reich sie sich nahestanden. Und so diente nicht zuletzt der sächsische 
Bittsteller eines Reichenauer Gebetsgedenkens dem König, indem er als 
sein Kapellan die ihm sich bietende Möglichkeit nutzte, in einem ale­
mannischen Reichskloster ein sächsisches Gebetsgedächtnis zu begründen.
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Man gewinnt einen Eindruck davon, welche Möglichkeiten im Mittel­
alter bestanden, um die Herrschaft des Königs auszubreiten und zu ver­
ankern. Nicht nur die Herrscher selbst, auch ihre Helfer waren es, die 
in der Knüpfung von Beziehungen, und seien es solche des Gebetes ge­
wesen, die Entfernungen im Reich, die Fremdheit von Personen und 
Gemeinschaften und die Gegensätze zwischen den Stämmen überbrücken 
und überwinden halfen. Daß dabei geistliche Würdenträger und geist­
liche Gemeinschaften im Norden und Süden des Reiches gerade auch 
unter König Heinrich I. aktiv geworden sind, verdient besondere Be­
achtung. Insofern besitzt der sächsische Eintrag im Gedenkbuch der 
Reichenau auch politischen Zeugniswert.


